
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung
im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

ab 01.03.2024

Stand: 01/2024

ab 01.03.2024

1 Gebühren für gewerbliche Schlachtbetriebe

Rind 26,35 €
Schwein 16,53 €
Schaf/Ziege 9,72 €
Einhufer 40,75 €
Gatterwild (außer Schwarzwild) 12,38 €
Gatterwild (Schwarzwild einschließlich Trichinenuntersuchung) 21,46 €
Geflügel (Mindestgebühr: 25,00 €) nach Zeitaufwand
Kaninchen (Mindestgebühr: 25,00 €) nach Zeitaufwand

Rind 43,61 €
Schwein 23,71 €
Schaf/Ziege 15,66 €
Einhufer 64,44 €
Gatterwild (außer Schwarzwild) 20,12 €
Gatterwild (Schwarzwild einschließlich Trichinenuntersuchung) 29,20 €

2 Gebühren außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

Rind 31,55 €
Schwein 21,74 €
Schaf/Ziege 14,93 €
Einhufer 45,96 €
Gatterwild (außer Schwarzwild) 17,58 €

26,66 €
Geflügel (Mindestgebühr: 25,00 €) nach Zeitaufwand
Kaninchen (Mindestgebühr: 25,00 €) nach Zeitaufwand

Rind 52,36 €
Schwein 32,46 €
Schaf/Ziege 24,41 €
Einhufer 73,19 €
Gatterwild (außer Schwarzwild) 28,87 €
Gatterwild (Schwarzwild einschließlich Trichinenuntersuchung) 37,95 €

3 Gebühren für erlegtes Wild

Fleischuntersuchung 12,38 €
21,46 €

9,08 €

4 Sonstige Gebühren (einschließlich Laborkosten)

5,20 €
Probenahme TSE + Laborkosten 33,89 €
Gebühren je gefahrene km 0,30 €

Gebühren mit Zuschlägen gemäß § 8 Abs. 3a) TV-Fleischuntersuchung
(Wartezeiten, Nachtstunden, Sonn- und Feiertage usw.)

(Wartezeiten, Nachtstunden, Sonn- und Feiertage usw.)
Gebühren mit Zuschlägen gemäß § 8 Abs. 3a) TV-Fleischuntersuchung

Zuschlag für Einzelschlachtungen 

Fleisch- und Trichinenuntersuchung 
Trichinenuntersuchung 

Gatterwild (Schwarzwild einschließlich Trichinenuntersuchung) 


